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2. Die Kommunen als Regulierer – Konzessions-
verträge 

Das zentrale Element kommunaler Energiepolitik stellen 
seit jeher die Konzessionsverträge dar39. Über dieses 
Instrument wird gegenwärtig intensiv diskutiert, laufen 
doch gegenwärtig bundesweit nahezu alle Konzessions-
verträge aus40. In diesem Zusammenhang werden insbe-
sondere auch die Chancen und Möglichkeiten klima-
schutzpolitischer Elemente gesehen41.  
 
Die Möglichkeit der Kommunen zu energiepolitischer 
Steuerung gerade auch zugunsten dezentraler aktiver 
Verteilnetze würde jedoch weiter geschwächt, würde – 
wie gelegentlich vorgeschlagen – die Regelung des 
Rechts der Konzessionsverträge in § 46 EnWG abge-
schafft. Denn durch die Norm wird die Übernahme 
kommunaler Verantwortung – wenn auch innerhalb en-
ger Grenzen – ermöglicht. Vielmehr ist eine Reform des 
§ 46 EnWG anzustreben, die eine „Rückholung“ kom-
munaler Energieversorgungsnetze erleichtern. Im Mit-
telpunkt stehen dabei zwei Probleme, die in der Praxis 
zu erheblichen Schwierigkeiten führen: Als ein wesent-
licher Hinderungsgrund stellte sich dabei die äußerst 
unbestimmte Vergütungsregelung des § 46 II 2 EnWG 
heraus, wonach bei einem Wechsel des Netzbetreibers 
der ursprüngliche Vertragspartner dem neuen das Netz 
der allgemeinen Versorgung gegen Zahlung einer „wirt-
schaftlich angemessenen Vergütung“ zu überlassen hat. 
Die bisherigen Netzbetreiber sehen den Sachwert als 
angemessen an; teilweise wurde dies sogar zwingend 
aus Art. 14 GG abgeleitet42. Andere Autoren sind der 
Auffassung, dass der wirtschaftlich angemessene Wert 
auf der Basis des Ertragswertverfahrens zu ermitteln sei; 
dies ergebe sich v.a. aus dem Gesetzeszweck, einen 
Wettbewerb um Netze zu ermöglichen43. In jedem Fall 
schadet die damit verbundene Rechtsunsicherheit dem 
angestrebten Wettbewerb um die Netze und eine Klä-
rung durch den Gesetzgeber ist dringend angezeigt. Als 
weiteres Problem erweisen sich die Informations-
nachteile der Kommunen in Bezug auf netzrelevante 
Daten, die zu Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten für 
eine ökonomische Bewertung führen. Es erscheint nicht 
ausreichend, dass dies gegenwärtig nur über den wett-
bewerblichen Ansatz läuft. Der Bundesgesetzgeber soll-
te hier nachbessern, z.B. durch die Schaffung von Mit-
teilungspflichten, die unter Berücksichtigung des Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisses Aufschluss über die 
netzrelevanten Daten geben. Darüber hinaus sind die 
Methoden zur Feststellung dieses Wertes (und damit der 
Höhe der „wirtschaftlich angemessenen Vergütung“, die 
gem. § 46 II 2 EnWG bei einer Überlassung des Netzes 
zu zahlen ist) umstritten. Hierzu sind sachgerechte Er-
gänzungen in § 46 II EnWG vorzunehmen. 
 
 
 
39 Vgl. dazu jüngst grdl. Templin, (o. Fn. 21) 
40 Vgl. dazu Theobald, DÖV 2009, 356 ff. 
41 Theobald, (o. Fn. 43), 358 m.w.N. 
42 Papier, Wirtschaftlich angemessene Vergütung für Netzanla-

gen: zur verfassungskonformen Auslegung des § 46 II S. 2 
EnWG, 2012. 

43 So Theobald/Templin, (o. Fn. 20), 41 ff. 

Bisher waren die Reformbemühungen des Gesetzgebers 
in der Energiepolitik in erster Linie durch das Ziel der 
Liberalisierung geprägt. Im Rahmen der Transformation 
des Energierechts zu einem Energieumweltrecht, in des-
sen Mittelpunkt der Klimaschutz steht, wird der Gesetz-
geber nicht umhin kommen, die Rolle der Kommunen 
zu überdenken, um hier wichtiges klimaschutzpoliti-
sches Handlungspotenzial zu erschließen. Wie gezeigt 
sind dazu Änderungen des einfachen Rechts, aber auch 
des Grundgesetzes zu erwägen. 
 
 
 

Stromnetze als NIMBY-Güter? Kompensati-
onslösungen zur Verbesserung der Akzeptanz 
von Energieinfrastrukturen 

Prof. Dr. Ulrich Scheele, Oldenburg* 
 
I. Energiewende – Netzausbau als zentrale Her-
ausforderung 

Die Energiewende mit dem Ausstieg aus der Kernener-
gie, dem geplanten Rückzug aus der konventionellen 
Stromerzeugung und dem Umstieg auf erneuerbare 
Energien erfordert einen grundlegenden Umbau der 
Energieinfrastrukturen. Langwierige Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren, nicht eindeutige Kompetenzver-
teilungen, Finanzierungsprobleme sowie die mangelnde 
Akzeptanz in der Bevölkerung sind einige Punkte, die 
zusammengenommen zu erheblichen Verzögerungen 
insbesondere beim Netzausbau beitragen. Die Bundes-
regierung hat auf diese Herausforderungen reagiert und 
mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz einen neuen 
Rechtsrahmen für die Planung und Genehmigung von 
Höchstspannungsleitungen geschaffen1. Der Ausbaube-
darf auf der Übertragungsebene wird nun aus einem 
Szenario zur zukünftigen energiewirtschaftlichen Ent-
wicklung abgeleitet. Darauf aufbauend wird von den 
Übertragungsnetzbetreibern ein gemeinsamer Netzent-
wicklungsplan erarbeitet, der nach einer förmlichen 
Festsetzung als Bundesbedarfsplan dann wiederum den 
Rahmen für die Bundesfachplanung liefert2. Die Pla-
nungen auf nationaler Ebene sind mit entsprechenden 
Aktivitäten auf der europäischen Ebene abzustimmen. 
Berücksichtigt man gleichzeitig den hohen Ausbaube-
darf auf der Verteilnetzebene dann wird schnell deutlich, 
dass es sich bei dem Netzausbau um eine der entschei-
denden Schritte im Rahmen des Transformationsprozes-
ses handelt. Zwar ist der ausgewiesene Bedarf an Über-
tragungsnetzen nicht unstrittig, da nach Einschätzungen 
zahlreicher Energieexperten bspw. das Dezentralisie-
rungspotenzial in der Energieerzeugung nicht hinrei-
chend berücksichtigt wird3, dennoch wird es erheblicher 
Anstrengungen beim Ausbau auf der Hochspannungs-
ebene bedürfen.  
 
Die BNetzA hat in jüngster Zeit mehrfach auf die Verzö-
gerungen beim Netzausbau und auf die daraus resultie-
renden Gefahren für die Versorgungssicherheit hinge-
wiesen4. Die Gründe für den Planungsrückstand sind 
zum Teil sehr projektspezifisch, grundsätzlich kann aber 
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auch der Widerstand der betroffenen Bürger und der 
Kommunen zu sehr langwierigen Genehmigungsverfah-
ren führen5. In einer frühzeitigen und umfassenden Be-
teiligung der Bevölkerung auf den verschiedenen Pla-
nungsebenen wird ein entscheidender Beitrag zur Ak-
zeptanzverbesserung gesehen. Parallel dazu gibt es auf 
nationaler und europäischer Ebene vermehrt Überlegun-
gen, wie über eine finanzielle Kompensation das Akzep-
tanzprobleme zumindest gemildert werden kann. Der 
vorliegende Beitrag beschreibt einige dieser bereits rea-
lisierten oder diskutierten Optionen und versucht eine 
erste vorläufige Bewertung.  
 
II. Stromnetze als NIMBY-Güter?  

NIMBY: „Not in my backyard“ beschreibt den Um-
stand, dass Bürger zwar nicht grundsätzlich gegen eine 
bestimmte Technologie oder ein Vorhaben sind, Standor-
ten in ihrer unmittelbarer Nachbarschaft aber ablehnend 
gegenüber stehen. Dieses Phänomen ist keineswegs neu; 
es gibt zahlreiche Arbeiten, die sich auf methodisch sehr 
unterschiedlicher Weise mit der Standortwahl derartiger 
Einrichtungen befassen (Atomanlagen, Mülldeponien, 
CCS-Anlagen etc.)6. Es gibt bestimmte Merkmale einer 
Einrichtung, aus denen ein solches NIMBY-Problem 
resultieren kann: Das Projekt ist gesamtwirtschaftlich 
gesehen mit einem Nutzenzuwachs verbunden, die Kos-
ten und Nutzen des Vorhabens sind asymmetrisch ver-
teilt: so erhöht der Ausbau der Energieinfrastruktur die 
Versorgungssicherheit, von der alle Bürger gleicherma-
ßen profitieren, die mit dem Bau und Betrieb der Ener-
gieinfrastruktur verbundenen Kosten und Risiken tragen 
dagegen nur die Bürger der jeweiligen Standortgemein-
den. 
 
Theoretisch ist es unter solchen Bedingungen dann 
möglich, über eine Umverteilung des Nutzenzuwachses 
eine Situation zu erreichen, in der alle Beteiligten bes-
sergestellt werden und das Projekt akzeptiert wird. Ein 
solcher Interessenausgleich kann auf unterschiedlichem 
Wege angegangen werden: Dies reicht von freiwilligen 
über verpflichtende Verhandlungslösungen bis zu Aus-
schreibungsverfahren, bei denen Kommunen um den 
Standort von Einrichtungen konkurrieren.  
 
Die Annahme, „Was man mit Geld nicht lösen kann, 
kann man mit viel Geld lösen“7, dass über finanzielle 
Ausgleichslösungen der Widerstand zwar nicht voll-
ständig beseitigt, aber zumindest der „Akzeptanztrich-
ter“ geweitet werden kann8, ist jedoch kritisch zu hinter-
fragen. Die Literatur ist hier keineswegs eindeutig: Zwar 
gibt es auch Nachweise für akzeptanzsteigernde Kom-
pensationen, in anderen Fällen blieben die Finanzströme 
jedoch ohne nennenswerte Effekte. Andere Autoren 
verweisen auf die Gefahr von Fehlanreizen und strategi-
schem Verhalten der Kommunen. Kontraproduktive Ef-
fekte könnten sich ergeben, wenn sich Ausgleichszah-
lungen negativ auf den kommunalen „public spirit“ 
auswirken und sich damit tendenziell auch die Perspek-
tiven für Verhandlungslösungen verschlechtern9. Ent-
scheidend ist jedoch der Umstand, dass sich nicht jeder 
Widerstand auf das NIMBY-Phänomen reduzieren 
lässt10 Ein finanzieller Ausgleich der Werteverluste bei 

Immobilien kann zwar die Bereitschaft erhöhen, be-
stimmte Infrastrukturvorhaben hinzunehmen, Kompen-
sationsleistungen bleiben aber wirkungslos, wenn sich 
der Widerstand aus der Furcht vor neuen Technologien 
oder aus einem grundlegenden Misstrauen gegenüber 
dem Vorhabenträger speist. Die Studien zur Akzeptanz 
erneuerbarer Energien zeigen in dieser Hinsicht dann 
auch ein sehr differenziertes Bild11. 
 
III. Kompensationslösungen im Fall des Netzaus-
baus 

Im Rahmen des Energiepakets 2011 ist für Netzbetreiber 
der rechtliche Rahmen für die Zulässigkeit von „Akzep-
tanzzahlungen“ an Kommunen geschaffen worden. Sie 
treten neben eine Reihe weiterer Optionen zum Aus-
gleich negativer Folgen des Ausbaus der Energieinfra-
struktur bzw. neben Maßnahmen, die eine Teilhabe an 
den wirtschaftlichen Nutzen der Projekte ermöglichen. 
In der aktuellen Debatte werden diese Optionen nicht 
immer hinreichend differenziert dargestellt. 
 
1. Entschädigungszahlungen 

Für den Bau und Betrieb von Stromnetzen benötigen 
Übertragungsnetzbetreiber den Zugang zu Flächen, bei 
denen es sich in der Regel um land- und forstwirtschaft-
lich genutzte Flächen handelt. Das Nutzungsrecht wird  
 
 
* Der Autor ist Mitarbeiter und Gesellschafter der Arbeitsgrup-

pe für regionale Struktur- und Umweltforschung GmbH  
(ARSU), Oldenburg. 

1 Weyer, (2011), Netzausbau in Deutschland. Rechtlicher Rah-
men und Handlungsbedarf, Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 2011. 

2 Zum Verfahrensablauf und zum Stand der Planungen siehe 
www.netzentwicklungsplan.de. 

3 Schröder/Gerbaule/et al. (2012). "In Ruhe planen: Netzaus-
bau in Deutschland und Europa auf den Prüfstand." DIW Wo-
chenbericht (Nr. 20), 3. 

4 BNetzA (2012), Monitoringbericht 2011. 
5 Althaus (2012), Schnelle Energiewende – bedroht durch Wut-

bürger und Umweltverbände? Protest, Beteiligung und politi-
sches Risikopotenzial für Großprojekte im Kraftwerk- und 
Netzausbau, in: TH Wildau [FH], Wissenschaftliche Beiträge 
2012, 1. 

6 Haucap/Heimeshoff (2012), Sind Moscheen in Deutschland 
NIMBY-Güter? DICE Ordnungspolitische Perspektiven 
N. 23, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  

7 So der Vorsitzenden der Monopolkommission: Haucap, 
(2011), Netzausbau als ordnungspolitische Gestaltungsaufga-
be (oder: Ordnungspolitik in der zentralen Planwirtschaft), 
Stiftung Marktwirtschaft – Netzausbau. 

8 Bruns (2012), Partizipation Chance oder Restriktion für den 
Netzausbau?, Fachtagung „Anforderungen an den Aus- und 
Umbau der Energienetze“ am 9.3.2012 in Bonn. 

9 Frey/et.al., The Journal of Political Economy 104, 1996, B 
1297-1313.  

10 Devine-Wright, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate 
Change 2(1), 2011, 19-26; Aitken, Energy Policy, 2010, 38, 
1834-1841. 

11 Horbaty/Huber, Social Acceptance of Wind Energy Projects 
“Winning hearts and minds”: Final Report IEA Wind Task 28, 
2012; Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (2012). Akzep-
tanz Erneuerbarer Energien in der deutschen Bevölkerung. 
Bundesländergenaue Ergebnisse einer repräsentativen Umfra-
ge von TNS Infratest im Auftrag der Agentur für Erneuerbare 
Energien, 2012. 
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als Grunddienstbarkeit eingetragen; die Eigentümer ha-
ben nach § 45a EnWG einen Anspruch auf Entschädi-
gung für potenzielle Nutzeneinbußen. Kommt es zwi-
schen den Akteuren zu keiner einvernehmlichen Lö-
sung, entscheidet die jeweils nach Landesrecht 
zuständige Behörde. Häufig existieren Rahmenvereinba-
rungen zwischen Netzbetreibern und der Landwirt-
schaft. Die Höhe der Entschädigungen liegt gegenwärtig 
bei rund 10 bis 20% des Bodenverkehrswertes. Die 
Land- und Forstwirtschaft sieht in dieser Rechtgrundla-
ge eine wichtige Ursache für die geringe Akzeptanz des 
Netzausbaus. Ihrer Meinung nach spiegeln die Entschä-
digungssätze weder die ökonomischen Nachteile der 
Landwirte wider, noch die mit der Grunddienstbarkeit 
verknüpften ökonomischen Vorteile der privaten Netz-
betreiber. Die Landwirtschaft verweist insbesondere 
auch auf die unterschiedliche Behandlung von in der 
Sache her gleichartigen Eingriffen: So liegen die Ent-
schädigungszahlungen deutlich höher, wenn es keine 
Möglichkeit einer Enteignung gibt. Die Landwirtschaft 
fordert daher eine grundlegende Anpassung der Ent-
schädigungsregelungen. Mehrere Optionen sind denk-
bar: Eine Orientierung der Entschädigungszahlung nicht 
am Verkehrswert der Grundstücke, sondern am Markt-
wert der Dienstbarkeit dürfte schon aufgrund der Her-
ausforderungen bei der Bestimmung des Marktwertes 
kaum praktikabel sein. Eine weitere Option besteht dar-
in, zusätzlich zur einmaligen Entschädigung jährliche 
Nutzungsgebühren zu vereinbaren, um damit auch Wert-
steigerungen bei Grundstücken mit zu erfassen. Diese 
Variante ist einfach umzusetzen und dürfte akzeptanz-
fördernd sein, ohne zu einer erheblichen Kostenbelas-
tung der Energieverbraucher zu führen12.  
 
2. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  

Der Netzausbau ist immer mit Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft verbunden. § 15 BNatSchG regelt die 
Grundlagen der naturschutzrechtlichen Kompensation. 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind – soweit nicht 
vermeidbar – durch geeignete Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahmen zu kompensieren. Erst wenn dies von der 
Sache her nicht oder nur zu unverhältnismäßig hohen 
Kosten möglich ist, können vom Vorhabenträger Ersatz-
gelder gezahlt werden. Das Ersatzgeldverfahren ist nicht 
einheitlich geregelt, der Bund hat nach dem BNatSchG  
 
 
12 Grove (2012), Auswirkungen einer jährlich angemessenen 

Verzinsung des Grundstückswertes auf Endkundenstromprei-
se im Vergleich zur bisherigen Entschädigungspraxis bei 
Energieleitungen. Gutachten im Auftrag des Deutschen Bau-
ernverbandes e.V. 

13 Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA), Eingriffs-
bewältigung beim Netzausbau: Empfehlungen der LANA für 
die Vollzugsbehörden; 105. LANA – Sitzung; 15./16.3.2012. 

14 Niedersächsischer Landkreistag, Hinweise zur Festlegung 
und Verwendung der Ersatzzahlung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz sowie dem Niedersächsischen Ausführungsge-
setz zum Bundesnaturschutzgesetz, 2011; ders. Hochspan-
nungsleitungen und Naturschutz. Hinweise zur Anwendung 
der Eingriffsregelung beim Bau von Hoch- und Höchstspan-
nungsfreileitungen und Erdkabeln, 2011. 

15 RebelGroup Advisory bv, COWI A/S, et al., Benefit-Sharing 
Mechanisms in Renewable Energy, 2011. 

aber die Möglichkeit, eine entsprechende vereinheitli-
chende Verordnung zu erlassen. Erste Empfehlungen für 
eine solche Verordnung liegen vor13.  
 
Ersatzgeldzahlungen spielen vor allem bei Freileitungen 
eine Rolle, da die damit verbundenen Eingriffe in das 
Landschaftsbild real nicht oder nur schwer auszuglei-
chen sind14. Die Höhe des Ersatzgeldes soll sich an den 
durchschnittlichen Kosten der nicht umgesetzten Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahme orientieren; ist diese Fest-
legung nicht möglich, erfolgt sie jeweils in Abhängig-
keit von der Schwere des Eingriffs und der Qualität der 
betroffenen Schutzgüter als bestimmter Prozentsatz der 
Investitionskosten des Vorhabens. 
 
Die Ersatzgelder sind von den zuständigen Naturschutz-
behörden zweckgebunden für den Naturschutz einzuset-
zen; die finanzierten Maßnahmen sollen dabei jedoch in 
einem funktionalen und räumlichen Zusammenhang 
zum verursachenden Infrastrukturvorhaben stehen. 
 
3. Konzessionsabgaben  

Die Konzessionsabgabenverordnung regelt die Zuläs-
sigkeit der Zahlung von Abgaben der Energieversor-
gungsunternehmen i.S.d. § 3 Nr. 18 EnWG an Gemein-
den und Landkreise. Die Entgelte zur Benutzung öffent-
licher Verkehrswege müssen im Zusammenhang mit 
„der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 
im Gemeindegebiet“ (§ 1 II KAV) stehen. Ein Hoch-
spannungsnetz ist zwar Voraussetzung für die örtliche 
Stromversorgung, die rechtliche Grundlage zur Erhe-
bung einer Konzessionsabgabe für die Durchleitung 
über Übertragungsnetze liegt jedoch nicht vor. 
 
4. Gewerbesteuerzerlegung 

§ 28 GewStG regelt die Gewerbesteuerzerlegung in Fäl-
len, in denen zur Ausübung eines Gewerbes Betriebs-
stätten in mehreren Gebietskörperschaften unterhalten 
werden. § 29 II GewStG enthält eine spezielle Regelung 
zur Windenergie. Hier gilt als wesentlicher Zerlegungs-
maßstab die Höhe des jeweiligen Sachanlagevermögens, 
um sicherzustellen, dass nicht nur Standorte der Betrei-
bergesellschaften, sondern auch die Kommunen profitie-
ren, in denen die Anlagen produzieren. Eine entspre-
chende Anwendung des Gewerbesteuerrechts auf den 
Netzbetrieb scheitert daran, dass § 28 GewStG Stromlei-
tungen explizit ausnimmt. 
 
5. Beteiligung von Kommunen und Bürger am 
Netzausbau  

Gemeinden und ihre Bürger können ganz unmittelbar 
vom Ausbau erneuerbarer Energien und der entspre-
chenden Infrastruktur profitieren. Energiegenossen-
schaften oder Bürgerwindparks sind bekannte Beispiele. 
Die Projektierer großer Wind- oder Solarparks bieten in 
der Zwischenzeit eine ganze Palette an Beteiligungsop-
tionen an, auch um auf diesem Wege für mehr Akzep-
tanz für ihre Energieprojekte zu werben15. Zwar steigt 
die Zahl neugegründeter Stadtwerke oder Genossen-
schaften, die lokale Verteilernetze übernehmen, diese 
Rekommunalisierung ist jedoch eher ökonomisch und 
kommunalpolitisch motiviert und ist weniger unter dem 
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Gesichtspunkt der Akzeptanzerhöhung zu sehen16. Die-
ses Motiv spielt dagegen bei ersten Überlegungen zu 
Beteiligungsmodellen an Übertragungsnetzen durchaus 
eine Rolle17. 
 
6. Ausgleichszahlungen an Kommunen nach § 5 
StromNEV 

Die Bundesregierung hat im Zuge des Energiepakets 
2011 im § 5 StromNEV die Zulässigkeit von Aus-
gleichszahlungen an Kommunen geregelt, die vom 
Netzausbau betroffen sind. Netzbetreiber können ent-
sprechende Verträge mit Kommunen eingehen und die 
Zahlungen bis zu einem Betrag von 40.000 EUR pro km 
Freileitung im Rahmen der Anreizregulierung bei der 
BNetzA geltend machen. Höhere Ausgleichszahlungen 
sind möglich, lassen sich dann aber nicht über die Netz-
entgelte weitergeben. Die Mittelverwendung ist nicht 
explizit geregelt, ein akzeptanzsteigernder Effekt wäre 
nur dann zu erwarten, wenn die Mittel tatsächlich auch 
den unmittelbar betroffenen Bewohnern zugute kom-
men. Die kritischen Stimmen sind nicht unberechtigt. 
Die Beschränkung der anrechnungsfähigen Kosten auf 
40.000 EUR/km ist nicht nachvollziehbar, auch der Fo-
kus auf Freileitungen ist nur schwer begründbar, da auch 
von Erdkabeln nicht unerhebliche Restriktionen für 
kommunale Planungen ausgehen können.  
 
Entscheidend sind jedoch die eher geringen Zahlungs-
ströme. Würde z.B. der in der dena II- Studie ermittelte 
Ausbaubedarf vollständig als Freileitung realisiert, er-
höhen sich Investitionen nur um rd. 2%18. Die Auswir-
kungen auf die Verbraucherpreise bleiben in allen Sze-
narien überschaubar und bewegen sich für die privaten 
Haushalte etwa im Bereich von 0,01 Cent/kWh. Damit 
bleibt auch der Beitrag für die kommunalen Haushalte 
eher marginal. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Die 
geplante 380 kV-Leitung vom niedersächsischen Gan-
derkesee nach St. Hülfe verläuft rund 15 km als Freilei-
tung auf dem Gebiet der Gemeinde Harpstedt. Die po-
tenziell anrechnungsfähigen Kompensationszahlungen 
würden hier einmalig rund 25% der jährlichen Gewer-
besteuereinnahmen dieser ländlich geprägten Kommune 
ausmachen. 
 
IV. Ein erstes Fazit und ein Ausblick  

Die Kompensationsmechanismen dürften nur bedingt in 
der Lage sein, die Akzeptanz nachhaltig zu erhöhen. 
Auch die Hoffnung mancher Kommune, unmittelbar 
von den Vorteilen des Netzausbaus zu profitieren, dürfte 
sich als verfrüht erweisen. Dennoch sollten alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft werden, Synergien zwischen 
den einzelnen Mechanismen zu nutzen und die Finan-
zierungsmittel zielgerichteter umzusetzen. So wären 
etwa die Chancen auszuloten, wie Ersatzgelder nach 
dem Naturschutzrecht mit Ausgleichszahlungen nach 
§ 5 StromNEV auf kommunaler Ebene so kombiniert 
werden können, dass die damit finanzierten Projekte 
auch tatsächlich akzeptanzfördernd wirken. Ein interes-
santes Beispiel für einen derartigen integrierenden An-
satz stammt aus England, wo das Planungssystem für 
national bedeutsame Infrastrukturprojekte grundlegend 
reformiert wurde. Die Kommunen sind auf verschiedene 

Weise in die Planverfahren eingebunden. Sie können 
sich unter anderem über Local Impact Reports in den 
Genehmigungsprozess einbringen19. Der Report soll ei-
ne Zusammenstellung der auf kommunaler Ebene zu 
erwartenden positiven und negativen Auswirkungen des 
Vorhabens enthalten und ist von der Genehmigungsbe-
hörde in ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Her-
auszustellen sind u.a. mögliche Konflikte zwischen Vor-
haben und kommunalen Entwicklungskonzepten. Der 
Bericht dient auch als Grundlage für zu leistende Aus-
gleichszahlungen und Planungsauflagen für die Vorha-
benträger. Section 106 agreements sind dabei privat-
rechtliche Vereinbarungen zwischen den Kommunen 
und Vorhabenträgern über die Durchführung von spezi-
fischen Maßnahmen, mit denen vorhabenbedingte Be-
einträchtigungen kompensiert werden. Als Beispiel wird 
etwa der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs 
genannt, wenn durch ein Infrastrukturvorhaben die bis-
herigen Verkehrstrassen unterbrochen werden. Daneben 
können auch spezifische Abgaben (Community Infras-
tructure Levy) erhoben werden. Die Mittel sind für die 
lokale Entwicklung zweckgebunden, wobei die geför-
derten Maßnahmen aus den lokalen Entwicklungsplänen 
und Infrastrukturprogrammen abzuleiten sind. 
 
 
 

Bürgerbeteiligung als Geschäftsmodell für 
Stadtwerke 

Rechtsanwälte Dr. Friedrich Kneuper und Dr. Matthias 
v. Kaler, Berlin* 
 
Auf kommunalwirtschaftlicher Ebene werden neuer-
dings verstärkt Modelle der finanziellen Beteiligung 
von Bürgern diskutiert und umgesetzt. Der Beitrag 
stellt die Vorteile der Bürgerbeteiligung dar und setzt 
sich mit den grundlegenden Modellen auseinander. 

I. Vorteile der Bürgerbeteiligung 

Insbesondere im Bereich der Energieversorgung haben 
Bürgerbeteiligungsmodelle wachsende Bedeutung. Dies 
betrifft in erster Linie die Erneuerbaren Energien, allen 
voran Onshore-Wind und Photovoltaik (PV)1. Aber auch 
bei der Übernahme von Verteilnetzen spielen Bürgerbe-
teiligungsmodelle eine Rolle2. In diesem Bereich dient 
die Bürgerbeteiligung zudem als Baustein von Rekom-
munalisierungskonzepten3. Selbst für die Rekommuna-
lisierung kompletter Stadtwerke wird die Einbeziehung 
der Bürger im Rahmen von Bürgerbeteiligungsmodellen 
in Betracht gezogen4. 
 
 
16 Putz & Partner, Strategische Bewertung von Handlungsopti-

onen der Kommunen über die Zukunft ihrer Verteilernetze, 
2011. 

17 Grundmann, Grüne Bürger-Netzgesellschaft, ARGE Netz, 
2011. 

18 Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Beschleunigung 
des Netzausbaus Elektrizitätsnetze, Gesetzentwurf der Bun-
desregierung; BT-Drs 17/6249 v. 22.6.2011. 

19 The Infrastructure Planning Commission (2010): Advice note 
one: Local Impact Reports, London.  


